
Mitteilung des Gemeinderates
vom 8. Juli 2016

Stadt Dietikon
Bremgartnerstrasse 22
8953 Dietikon
Tel. 044 744 35 35
Fax 044 741 50 16
vwwv. dietikon. ch

S2.02.03 Einzelne Steuerfälle und Steuerpflichtige

Potentielle Steuerausfälle durch die Reform der
(USRIII)

Interpellation

Manuel Peer (SP), Mitglied des Gemeinderates, hat am 7. Juli 2016 folgende Interpellation einge-
reicht:

"Nach der Verabschiedung der Untemehmenssteuerreform III durch die eidgenössischen Räte hat
Ende Juni nun auch der Finanzdirektor des Kantons Zürich erläutert, wie er die neue Regelung auf
der Ebene Kanton umsetzen möchte.

Damit sind die Randbedingungen geklärt, die Auswirkungen auf den Finanzhaushalt der Stadt sollten
a/so recht genau zu ermitteln sein.

Ich ersuche den Stadtrat in diesem Zusammenhang um die Beantwortung folgender Fragen:

1. Mit welchen fiskalischen Auswirkungen hätte die Stadt Dietikon rechnen müssen, wenn die USR
/// so wie vorgesehen bereits in den Jahren 2014 und 2015 in Kraft gewesen wäre?

2. Welche Veränderungen sind für die Jahre 2017 bis 2020 zu erwarten?'

Diese Interpellation wird im Sinne von § 58 der Geschäftsordnung zur Kenntnis gebracht.

Mitteilung an:
Alle Mitglieder des Gemeinderates;
Sekretariat Gemeinderat;
Medien;
Stadtrat.
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